Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 2007
(Absender 

-Adresse des Steuerpflichtigen-

bei Zusammenveranlagung muss für beide 

Ehegatten Einspruch eingelegt werden)

An das Finanzamt 

(Zuständiges Finanzamt für 

die Einkommensteuererklärung)

-Adresse-

Ort, Datum

Steuernummer 000/000 000, Vorname Name

Einkommensteuer 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen ich (wir) gegen den Einkommensteuerbescheid 2007 vom xx.xx.2008

Einspruch

ein.

Begründung:

Ich (Wir) beantragen (weiterhin), das häusliche Arbeitszimmer weiterhin zumindest beschränkt als abzugsfähig anzuerkennen. Entsprechend ist der Einkommen​steuerbescheid 2007 dahingehend abzuändern, dass weitere Werbungskosten zumindest beschränkt in Höhe von ..... zu berücksichtigen sind.

Die Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit (des Ehemanns/ der Ehefrau) betragen daher insgesamt

(bisher berücksichtigte Werbungskosten) + (weitere Werbungskosten ) = x.xxx,- €

Zwar entspricht Ihr Vorgehen der gesetzlichen Regelung in § 4  Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG i.V.m. § 9 Abs. 5 EStG. Die Neuregelung ist jedoch verfassungswidrig, da durch die Aufhebung, zumindest eine beschränkte Abzugsfähigkeit zu gewähren, wenn ein anderer Arbeitsplatz fehlt, gegen Art 3 Abs. 1 GG iVm Art 12 Abs. 1 GG verstoßen wird. 

Art 3 Abs. 1 GG beinhaltet das objektive Nettoprinzip wenigstens insoweit, als pflichtbestimmten Aufwendungen bei der Regelung der Abzugsfähigkeit differenzierend Rechnung getragen werden muss. Die Neufassung trägt jedoch den Aufwendungen überhaupt keine Rechnung.  Der Verstoß ist auch nicht durch einen verfassungsrechtlich gebotenen besonderen sachlichen Grund gerechtfertigt. Wegen der Einzelheiten verweise ich auf das Rechtsgutachten Verfassungsfragen der Streichung des häuslichen Arbeitszimmers im Einkommensteuerrecht von Prof. Dr. Anne Leisner - Egensperger. 

Daher beantrage ich, bis zur abschließenden Entscheidung über diese Rechtsfrage das Ruhen des Verfahrens gemäß § 363 Abs. 2 AO.

Mit freundlichen Grüssen

Unterschrift (bei Zusammenveranlagung von beiden Ehegatten)

